
LANDKREIS.Der Vermieter muss, wenn
absehbar ist, dass die Frist für die Be-
triebskostenabrechnung nicht einge-
halten wird, belegen können, dass er
versucht hat, die entsprechenden
Rechnungen – beispielsweise von der
Hausverwaltung für die Wohnungsei-
gentümergemeinschaft (WEG) – ein-
zufordern. Der Vermieter darf nicht
zuwarten, was geschieht. Dies ist zu-
mindest fahrlässig.

Der Vermieter muss zudem beach-
ten, dass auch bei einer nicht zu vertre-
tenden Versäumung der Abrech-
nungsfrist der Vermieter nicht unnö-
tig viel Zeit verstreichen lassen darf.
Die Betriebskostenabrechnung ist in-
nerhalb von drei Monaten ab Wegfall
des Hindernisses gegenüber dem Mie-
ter nachzuholen.

Vermieter können den Ärger leicht
vermeiden, wenn sie angemessene Be-
triebskostenvorauszahlungen verein-
baren und spätestens nach der ersten
Abrechnung mit einer Nachforderung

die Betriebskostenvorauszahlung an-
passen. Generell sollte der Vermieter
kurz vor FristablaufWert darauflegen,
dass die Betriebskostenabrechnung
auch beweisbar zugeht. Durch bloßes
Bestreiten des fristgerechten Zugangs
seitens desMieters kann der Vermieter
seine Nachforderungen aus der Ab-
rechnung nicht mehr geltendmachen,
wenn der Zugang nicht bewiesen
wird.

Vermieter sollten zudem die Grün-
de, die eine eventuelle Verspätung ent-
schuldigen, als auch ihre Bemühun-
gen zur Einhaltung der Abrechnungs-
frist beweisbar dokumentieren.

Achtung Falle 1: Kein Aussitzen
der Ausschlussfrist

Vermieter sollten nicht den Fehler ma-
chen, bei Versäumen der Ausschluss-
frist nicht abzurechnen. Der Mieter
hat einen Anspruch auf eine ord-
nungsgemäße Abrechnung. Findige
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Mieter warten den Ablauf der Frist ab
und werden erst dann aktiv. Jetzt kön-
nen sie ohne Risiko vomVermieter die
Abrechnung verlangen. Bleibt er untä-
tig, kann dies je nach Bestehen oder
Beendigung des Mietverhältnisses be-
deuten, dass der Mieter die Betriebs-
kostenvorauszahlungen einbehalten
darf oder sogar die Vorauszahlungen
zurück verlangt. Vermeidbare Risiken,
wenn man zumindest – wenn auch
verspätet – die Abrechnung nachholt.

Achtung Falle 2:
Ordnungsgemäße Abrechnung

Viele Vermieter glauben, dass irgend-
eine Abrechnung zur Einhaltung der
Frist schon genügt. Dies ist unzutref-
fend. Die Abrechnung muss formell
ordnungsgemäß sein – das heißt zu-
mindest, die Mindestangaben einhal-
ten. Der Gesamtbetrag der Betriebskos-
ten, der Umlageschlüssel, die Berech-
nung des Anteils des Mieters und die
Vorauszahlungen müssen nachvoll-
ziehbar abgerechnet sein. Ansonsten
würde die Vorschrift leerlaufen, wenn
jede Forderung einer Nachzahlung au-
tomatisch die Einhaltung der Frist be-
deutenwürde.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

➜ Merke: Vermieter sollten darauf ach-
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ten, die Betriebskostenvorauszahlungen
dem zu erwartenden Abrechnungser-
gebnis anzupassen. Dort, wo es keine
Nachzahlung gibt, kann auch keine
Nachzahlung durch Versäumung der
Ausschlussfrist verloren gehen. Auch bei
Versäumung der Frist unbedingt abrech-
nen, um Rechtsnachteile zu erleiden.

Eine ordnungsgemäßeAbrechnungmuss sein
SERIEVermieter, die glauben,
„irgendeine Abrechnung“
genügt, liegen falsch.
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SERIE

ALLES, WAS
RECHT IST
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UNSER RECHTSEXPERTE

➤ Dr. Andreas Stangl, Sozius der Kanz-
lei am Steinmarkt in Cham, ist der
Rechtsexperte von Bayerwald-Echo und
Kötztinger Umschau.

➤ Er ist Fachanwalt
für Bau- und Archi-
tektenrecht sowie für
Miet- undWohnungs-
eigentumsrecht; au-
ßerdemAutor in
mehreren Kommen-
taren, Fachbüchern
und Fachzeitschriften
sowie Referent der
IHK.
➤ Kontakt: Kanzlei

am Steinmarkt, Rechtsanwälte Kuchen-
reuter, Dr. Stangl, Alt & Alt, Steinmarkt
12, 93413 Cham; (0 99 71) 8 54 00; in-
fo@kanzlei-am-steinmarkt.de;
www.kanzlei-am-steinmarkt.de.

Andreas Stangl

LANDKREIS. Der 1. Gleitschirmverein
Bayerwald e. V. mit Sitz in Furth im
Wald führte seine Vereinsmeister-
schaften am vergangenen Wochenen-
de am Osser durch. Überschattet wur-
de die Veranstaltung von einem Un-
fall, der gottseidank glücklich ausging.
Ein Gleitschirmspringer landet in ei-
ner 30 Meter hohen Fichte, konnte
aber von der Bergwacht in einer vier-
stündigen Rettungsaktion unverletzt
geborgenwerden.

36 Teilnehmer genossen sonst un-
getrübten Sport. Vorbereitet wurden
die Wettbewerbe vom 1. Vorsitzenden
Rupert Kellnhofer und dem Sportwart
des Vereins Alexander Fischer.

Zwei Wettbewerbe standen zur
Entscheidung. Zum einen, ein Ziel-
landewettbewerb, bei dem es galt,
nach Start auf der Osserwiese einer
Zielmarkierung am drei Kilometer
entfernten Landeplatz in Lam mög-
lichst nahe zu kommen. Bei den zwei
besten von drei möglichen Versuchen
erreichten Markus Gruber (5,0 Meter),
Markus Wrba (6,3 Meter) und Mario
Gruber (6,8 Meter) die besten Ergeb-
nisse.

Die Weitflieger

Beim zweitenWettbewerb kam es dar-
auf an einemöglichst große Strecke zu
fliegen. Hier erreichten Alexander Fi-
scher, Rupert Kellnhofer und Christi-
an Ebner die vorderen Plätze. Der Sie-
ger Alexander Fischer flog über 25 Ki-
lometer weit. Seine Route führte vom
Osser aus zum Zwercheck, von da zum
Arber, vonwo aus er über denÖdriegel
zurück zumOsser flog. Er erreichte da-
bei eine Höhe von fast 2300 Meter, sei-
ne maximalen Steigwerte betrugen
sechsMeter pro Sekunde.

Insgesamt nahmen über 36 Gleit-
schirmflieger an dem zweitägigen
Wettbewerb teil. So viele Mitglieder
konnte der Verein noch nie zu einem
derartigen Wettkampf motivieren.
ZumwiederholtenMale nahmen auch
in diesem Jahr wieder tschechische
Vereinsmitglieder undGastflieger

Nach den Siegerehrung am Lande-
platz im Himmelreich wurde an bei-
den Wettbewerbstagen auch gegrillt
und die Sieger der Wettbewerbe in ge-
selliger Runde gefeiert.

25Kilometerweitmit demGleitschirm
EXTREMSPORT Alexander Fi-
scher wurdemit dieser Leis-
tungMeister amOsser.Mar-
kus Gruber setzte die beste
Punktlandungmit nur 5,0
Meter Abstand vomZiel.

Rudi Koch mit seinem Gleitschirm über dem Gipfel des Großen Ossers mit Osserschutzhaus (unten rechts)

Alex Fischer, Andreas Wrba, Markus Glaser und der Vor-
sitzende des Gleitschirmvereins Rupert Kellnhofer (v.li.)

Ludwig Lohner bei einem Startversuch mit widrigen
Winderverhältnissen auf der Osserwiese
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KURZ NOTIERT

Probealarm der
Feuerwehrsirenen
LANDKREIS.Umdie Funktionstüchtig-
keit der Funkalarmierung der Feuer-
wehren im Landkreis prüfen zu kön-
nen, findet eine Probealarmierung an
diesem Samstag statt. Der Probealarm
wird um 10Uhr gestartet. Die Feuer-
wehrsirenen der jeweiligen Feuer-
wehr-Inspektionwerden in folgender
Reihenfolge ausgelöst. Feuerwehr-Ins-
pektion Cham – Inspektion Furth im
Wald – Inspektion BadKötzting - Ins-
pektion Roding – InspektionWald-
münchen
Es können nur die Sirenen ausgelöst
werden, diemit einem Sirenensteuer-
gerät (Fernwirkempfänger) ausgestat-
tet sind. Die Kommandanten der Feu-
erwehren des Landkreises werden ge-
beten, zu überprüfen, ob ihre Feuer-
wehrsirenen auch tatsächlich angelau-
fen sind.Wegen derMeldung über Stö-
rungen beziehungsweise nicht ange-
laufene Sirenenwerden die Komman-
danten auf das Rundschreiben des
Landratsamtes Cham vom 7. 12. 2009
hingewiesen. Die Führungskräfte der
Feuerwehren und das Landratsamt bit-
ten die Bevölkerung umVerständnis.
Nur durch regelmäßige Probealarme
könne sichergestellt werden, dass
auch in einemErnstfall die Funkalar-
mierung der Feuerwehren den erwar-
teten Zeitvorteil bringt.

LANDKREIS. CSU-Filz, Ämterhäufung,
Themenklau – Mit solcher Kritik ha-
ben die Freien Wähler den neuen
CSU-Landrat Franz Löffler bei ihrer Bi-
lanz zur Landratswahl überzogen (sie-
he Bericht vom 6. August: „Freie: Mit
der CSU auf Augenhöhe“). Löffler
weist die Vorwürfe zurück. In einer
Reaktion auf die Aussagen der Freien
Wähler schreibt der Landrat wörtlich:

„1. Die Themen des Wahlkampfs
wurden durch die aktuell anstehen-
den realen Probleme vorgegeben. Inso-
fern standen diese bei allen Kandida-
ten auf der Agenda. Die Meinung, ich
hätte mich bezüglich der Themen-
wahl bei den Freien Wählern bedient,
ist daher völlig absurd.

2. Ich stehe weiterhin dazu, auch
die politischen Vertreter jenseits der
Mehrheitsfraktion frühzeitig in Ent-
scheidungsprozesse und die sonstigen
Angelegenheiten des Landkreises ein-
zubinden. So werde ich demnächst –
wie angekündigt – die erste Fraktions-
führerbesprechung einberufen, um
über aktuelle Themen zu berichten.
Auch steht mein Angebot, die Frakti-
onsführer verstärkt in die Wahrneh-
mung politischer und repräsentativer
Termine einzubinden.

Hierzu gehört natürlich auch Herr
Kreisrat Max Schmaderer, der mir
hierzu jedoch vor kurzem erklärte, er
könne aufgrund seiner beruflichen Be-
lastung hierfür kaum Zeit aufbringen.
Dass sich dieses Zeitproblem offen-
sichtlich erübrigen würde, wenn die
Aufgabemit dem Posten eines stellver-
tretenden Landrats verbunden wäre,
überrascht mich dann doch sehr. Im
übrigen führen die Freien Wähler ger-
ne das Modewort Filz im Munde, blei-
ben es aber regelmäßig schuldig, hier-
für Fakten anzuführen.

3. Was das Thema Ämterhäufung
betrifft, welches den unterschwelligen
Vorwurf beinhaltet, ich verbrächte zu
wenig Arbeitszeit im Landkreis und
im Landratsamt, so biete ich gerne an,
meine Mitarbeiter im Amt sowie die
Menschen, die mit Anliegen zumir als
Landrat kommen wollen, zu befragen.
Ich denke, dass sich hier niemand über
mangelnde Präsenzzeiten meinerseits
beklagen kann.“

Löffler kontert
die Kritik der
FreienWähler
KOMMUNALPOLITIKDer Landrat
reagiert auf die Vorwürfe des
unterlegenen RivalenMax
Schmaderer.
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